
 
 
 

Allgemeine Verkaufsbedingungen: 

 

1) Alle Angebote, sowohl telefonisch wie schriftlich, verstehen sich grundsätzlich freibleibend, sofern nicht 
ausdrücklich Festofferte abgegeben ist. 

2) Es gelten grundsätzlich die am Versandort festgestellten Gewichte, Transportschwund geht in jedem 
Fall zu Lasten des Käufers. 

3) Etwaige Beanstandungen müssen sofort bei Übernahme der Ware dem Verkäufer telefonisch gemeldet 
werden. 

4) Eigentumsvorbehalt: 
Wir behalten uns das Eigentum an der Ware vor, bis sämtliche Forderungen des Verkäufers gegen den 
Käufer aus der Geschäftsverbindung, einschließlich der künftig entstehenden Forderungen auch aus 
gleichzeitig oder später abgeschlossenen Verträgen  beglichen sind. Das gilt auch dann, wenn einzelne 
oder sämtliche Forderungen des Verkäufers in eine laufende Rechnung aufgenommen wurden und der 
Saldo gezogen und anerkannt ist. 
 
Der Käufer ist zur Weiterveräußerung der Vorbehaltsware im ordnungsgemäßen Geschäftsgang nur 
dann berechtigt, wenn er dem Verkäufer hiermit schon jetzt alle Forderungen abtritt, die ihm aus der 
Weiterveräußerung gegen Abnehmer oder gegen Dritte erwachsen. Wir Vorbehaltsware unverarbeitet 
oder nach Verarbeitung oder Verbindung mit Gegenständen , die ausschließlich im Eigentum des 
Käufers stehen, veräußert, so tritt der Käufer schon jetzt die aus der Weiterveräußerung entstehenden 
Forderungen  in voller Höhe an den Verkäufer ab. Wird Vorbehaltsware vom Käufer – nach 
Verarbeitung/Verbindung – zusammen mit nicht dem Verkäufer gehörender Ware veräußert, so tritt der 
Käufer schon jetzt die aus der Weiterveräußerung entstehenden Forderungen in Höhe des Wertes der 
Vorbehaltsware mit allen Nebenrechten und Rang vor dem Rest ab. Der Verkäufer nimmt die Abtretung 
an. Zur Einziehung dieser Forderungen ist der Käufer auch nach Abtretung ermächtigt. Die Befugnis des 
Verkäufers, die Forderungen selbst einzuziehen, bleibt hiervon unberührt; jedoch verpflichtet sich der 
Verkäufer, die Forderungen nicht einzuziehen, solange der Käufer seinen Zahlungs- und sonstigen 
Verpflichtungen ordnungsgemäß nachkommt. Der Verkäufer kann verlangen, dass der Käufer ihm die 
abgetretenen Forderungen und deren Schuldner bekannt gibt, alle zum Einzug erforderlichen Angaben 
macht, die dazu gehörigen Unterlagen ausgehändigt und den Schuldnern die Abtretung mitteilt.  
 
Die Verarbeitung oder Umbildung von Vorbehaltsware wird durch den Käufer stets für den Verkäufer 
vorgenommen. Wird die Vorbehaltsware mit im Alleineigentum des Käufers stehenden Gegenständen 
oder mit Gegenständen, an denen kein verlängerter Eigentumsvorbehalt besteht, verarbeitet, steht dem 
Verkäufer das Alleineigentum an der neuen Sache zu. Wird die Vorbehaltsware mit anderen nicht dem 
Verkäufer gehörenden Gegenständen verarbeitet, so steht dem Verkäufer das Miteigentum an der 
neuen Sache im Verhältnis des Wertes der Vorbehaltsware zu den anderen verarbeitenden 
Gegenständen z.Z. der Verarbeitung zu. 
 
Wenn der Wert der bestehenden Sicherheiten die zu sichernden Forderungen um mehr als 20 Prozent 
übersteigt, ist der Verkäufer auf Verlangen des Käufers insoweit zur Freigabe verpflichtet. 
 
Ist im Zusammenhang mit der Bezahlung des Kaufpreises durch den Käufer eine wechselmäßige 
Haftung des Verkäufers begründet, so erlischt der Eigentumsvorbehalt sowie die diesem zugrunde 
liegen-den Forderungen aus Warenlieferungen nicht vor Einlösung des Wechsels durch den Käufer als 
Bezogener.  
 

5) Sofort nach Erhalt der Rechnung rein netto Kasse. Bei verspäteter Zahlung werden die banküblichen 
Zinsen berechnet. 
 
Schlachthofabgabe geht zu Lasten des Käufers. 
 

6) Gerichtsstand und Erfüllungsort für Käufer und Verkäufer ist Mühldorf am Inn. 
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